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Freilich müssen Betriebsärzte sich auch 
ihrerseits weiter entwickeln. In Ulm ist 
wieder deutlich geworden: Als still zu-
rückgezogene Untersucher oder auch 
nur einfache Berater auf Zuruf werden 
sie im Unternehmen nicht gebraucht. 
Vielmehr wurde überzeugend dargelegt, 
dass sie gefordert sind als Gestalter im 
Betrieb, als diejenigen, die auf die Verän-
derung von Verhältnissen und von Ver-
halten aktiv hinwirken und sich gegebe-
nenfalls am Ergebnis dieses Handelns 
auch messen lassen müssen. Insofern 
wird es künftig kaum mehr ausreichen, 
die Adipositas lediglich festzustellen und 
Gewichtabnahme anzuraten.
Um sich vom Berater zum Manager von 
Gesundheit im Betrieb zu entwickeln, 
müssen sich Betriebsärzte weiter pro-
fessionalisieren. Auch das war in Ulm 
mehrfach zu hören. Der Arbeitsmedizi-
ner im Unternehmen ist als Organisati-
onsentwickler und Psychotherapeut 
bzw. Coach gefordert, der neben Kennt-
nissen über Gesetze und Gefahrstoffe, 
Grenzwerte und Grundsatzuntersu-
chungen auch über Empathie und sozi-
ale Kompetenz, Werte und Überzeu-
gungen verfügen muss, um wirksam 
sein zu können.
Zu hoher Anspruch? Keinesfalls, son-
dern oft schon gelebte Realität – und 
Alleinstellungsmerkmal des Betriebs-
arztes.
Das haben auch die vielen guten Ge-
spräche am Rande des Kongresses ge-
zeigt, die wie in all den Vorjahren den 
kollegialen und freundschaftlichen 
Charakter der herbstlichen Tagung aus-
machten.
Vom 22. bis 24. September 2011 treffen 
sich die Betriebsärzte zu ihrem Kon-
gress in Bonn im World Conference 
Center, dem ehemaligen Plenarsaal des 
Deutschen Bundestags. Noch eine Neu-
erung. Und sicher nicht die letzte dieses 
dynamischen Verbandes...
So viel Neues, das ist preiswürdig:  
Im Juni hat die Deutsche Gesellschaft 
für Arbeits- und Umweltmedizin ihren 
Innovationspreis 2010 dem VDBW  
verliehen.
Wer den Kongress in Ulm erlebt hat, 
darf sagen: Zu Recht! ■

Viele Ärztinnen und Ärzte, die sich mit 
dem Gedanken tragen, berufspolitisch 
tätig zu werden, wissen nicht, wie sie 
den Weg in die Gremien der ärztlichen 
Selbstverwaltung finden können. Dieser 
Artikel soll die Strukturen der ärztlichen 
Selbstverwaltung darlegen und Mut ma-
chen, den Weg ins Ehrenamt zu gehen.

1.  Organisationsformen  
der Ärzteschaft

Die Organisation der Ärzteschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland lässt sich 
nach drei Strukturprinzipien gliedern:

1.1  Körperschaften  
des öffentlichen Rechts  
mit Pflichtmitgliedschaft

Körperschaften öffentlichen Rechts sind 
die Ärztekammern der Länder sowie 
die Kassenärztlichen Vereinigungen 
und die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung. Die Bundesärztekammer ist keine 
Körperschaft öffentlichen Rechts, son-
dern die Arbeitsgemeinschaft der Ärz-
tekammern auf Bundesebene. In der 
Abbildung 1 wird die Struktur der je-
weiligen Mitgliedschaften von Ärztin-
nen und Ärzte in ärztliche Selbstver-
waltungskörperschaften wie den 
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Kammern oder Kassenärztlichen Verei-
nigungen dargestellt. 

1.1.1  Die Landesärztekammern

Wie ist es möglich, sich in die Ärzte-
kammer einzubringen? Der offizielle 
Weg zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
als Einzelperson oder als Mitglied einer 
ärztlichen Gruppierung, wie eines Be-
rufsverbandes besteht darin, für die 
Kammerwahl zu kandidieren. Nach der 
Wahl erfolgt die Berufung in die Aus-
schüsse und Arbeitsgruppen der Kam-
mern für die laufende Wahlperiode. Die 
Kammerversammlung wählt schließlich 
jährlich die Delegierten für den Deut-
schen Ärztetag, das höchste „Parla-
ment“ der Ärzteschaft.
Unbeschadet dieses Weges kann sich 
jedes Mitglied der Kammer schriftlich 
mit einem Anliegen an den Vorstand 
oder auch an die Geschäftsführung 
wenden oder dies telefonisch oder 
 persönlich vortragen. Dabei sind Ini-
tiativen, die spezifische Probleme auf-
zeigen sehr wertvoll für die Ärztekam-
mern. Diese können über die aktuelle 
Diskussion hinaus bewirken, dass ein 
Kammerausschuss gegründet wird, um 
das Problem zu lösen, wobei Initiato-
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rinnen und Initiatoren selber mitwir-
ken können. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, dass sie als Gast für dieses 
Thema in einem bestehenden Gremium 
aktiv werden können, ohne gewähltes 
Mitglied zu sein. Da die Kammern 
schon jetzt Nachwuchssorgen haben, 
wird jede Ärztin, jeder Arzt, die / der 
aktiv werden will, gern gesehen. Die 
Geschäftsführung unterstützt die Gre-
mienarbeit durch die Organisation  
der Sitzungen mit Vor- und Nach-
arbeiten, Einladungen, Protokollerstel-
lung etc. Wer sich in diese Strukturen 
hineinbegibt, wird über positive Erfah-
rungen berichten können. Ein langer 
Atem und Beharrlichkeit, aber auch 
Teamfähigkeit und Verhandlungs-
geschick sind gute Voraussetzungen  
für den Erfolg.
Die Ärztekammern haben neben be-
rufs- und interessenspolitischen Funk-
tionen auch ordnungspolitische Auf-
gaben und sind durch Landesge- 
setze (Heilberufegesetze / Kammer- 
gesetze) geschaffene Berufsvertretung 
für alle approbierten Ärztinnen und 
Ärzte. Rechtlich leitet sich die Ärzte-
kammer als Institution aus der gesetz-
lichen Zuständigkeit der Länder für 
Aufgaben des Gesundheitswesens ab. 
Pflichtmitglieder der Ärztekammern 
sind alle Ärztinnen und Ärzte, die im 
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Abbildung 1

Bereich der Kammer ihren Beruf aus-
üben oder, sofern sie ihren Beruf nicht 
ausüben, ihren Wohnsitz haben. Die 
Ärztekammern sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. Die Rechtsauf-
sicht obliegt der für das Gesundheits-
wesen zuständigen Landesbehörde, in 
der Regel dem Landesministerium für 
Gesundheit und Soziales oder dem 
 Innenministerium. 
Alle Bundesländer haben eine Ärzte-
kammer. Einzige Ausnahme ist Nord-
rhein-Westfalen – hier gibt es je  
eine Ärztekammer für die Region 
Nordrhein und für Westfalen-Lippe. 
Somit existieren insgesamt 17 Ärzte-
kammern. Die Aufgaben der Ärzte-
kammern sind in den Heilberufe-
gesetzen (Kammergesetzen) der 
Bundesländer geregelt. Dadurch be-
dingt variieren die Inhalte der regiona-
len Gesetze geringfügig. In den wich-
tigsten Aufgaben besteht jedoch 
Übereinstimmung. Sie lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
■ die Regelung der Rechte und Pflich-

ten der Ärzte durch Erlass der Be-
rufsordnung einschließlich Regelun-
gen zum ärztlichen Notdienst

■ die Aufsicht über die Einhaltung  
der Berufspflichten (Berufsaufsicht) 
und Ausübung der Berufsgerichts-
barkeit

■ die Regelung der Weiterbildung in 
den einzelnen Gebieten durch die 
Weiterbildungsordnung (Regeln, 
Prüfungen, Befugniserteilung)

■ die Förderung der ärztlichen Fortbil-
dung

■ Arzthelferinnenausbildung auf Grund-
lage des Berufsbildungsgesetzes

■ die Regelung von Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung

■ die Einrichtung von Schlichtungs- 
und Gutachterkommissionen für 
ärztliche Behandlungsfehler bzw. für 
Fragen der Arzthaftpflicht (Behand-
lungsfehler, Honorarfragen)

■ die Einrichtung von Ethikkommissi-
onen zur Beurteilung der Zulassung 
von Forschungsvorhaben unter ethi-
schen Gesichtspunkten

■ Melde- und Beitragswesen
■ Berufspolitische Vertretung der 

 Ärzteschaft gegenüber Politik und 
Medien

■ Herausgabe eines Presseorgans (amt-
liche Bekanntmachung)

Darüber hinaus unterhalten die  
Ärztekammern eigenständige Vor-
sorge- und Fürsorgeeinrichtungen als 
alternative Systeme der Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung sowie für 
die Absicherung im Falle der Berufs-
unfähigkeit.

1.1.2  Die Bundesärztekammer

Um sich in die Gremienarbeit in der 
Bundesärztekammer einbringen zu 
können, kann eine Ärztin / ein Arzt als 
Kammerversammlungsmitglied der 
zuständigen Ärztekammer in die 
 Ständigen Konferenzen der Bundes-
ärztekammer berufen werden. Die 
Kammern entsenden dann ihre Exper-
tinnen zur Bundesärztekammer. Zu-
dem können sie als Ausschussmit-
glieder direkt vom Vorstand der 
Bundesärztekammer bestellt oder als 
Gast assoziiert werden. Die Gremien 
tagen je nach Beratungsbedarf meist 
ein bis zwei Mal im Jahr.
Die Bundesärztekammer besteht seit 
1955. Sie ist ein freiwilliger Zusammen-
schluss der 17 Ärztekammern in der 
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auch mehrmals im Jahr. Er wird von der 
Bundesärztekammer organisiert. Die 
Delegierten der Landesärztekammern 
werden im Verhältnis der Mitgliederzah-
len der Ärztekammern entsandt. Die 
Bundesärztekammer ist als Arbeitsge-
meinschaft der deutschen Ärztekam-
mern die Spitzenorganisation der ärztli-
chen Selbstverwaltung. Sie wirkt aktiv 
am gesundheitspolitischen Meinungsbil-
dungsprozess der Gesellschaft und an 

Gesetzgebungsverfahren mit und entwi-
ckelt Perspektiven für eine bürgernahe 
und verantwortungsbewusste Gesund-
heits- und Sozialpolitik. 
Die Bundesärztekammer vertritt die 
berufspolitischen Interessen der 
429.926 Ärztinnen und Ärzte (Stand: 
31.12.2009) in der Bundesrepublik 
Deutschland. Abbildung 3 zeigt die 
 aktuelle Ärztestatistik mit alle Ärztin-
nen und Ärzte in Deutschland nach 
Tätigkeitsfelder, wie Tätigkeiten im 
ambulante, stationären Sektor, in Kör-
perschaften, in sonstigen Bereichen 
und ohne Tätigkeit. 
Nach ihrer Satzung obliegen der Bun-
desärztekammer folgende Aufgaben:

■ Ständiger Erfahrungstausch unter 
den Ärztekammern und gegenseitige 
Abstimmung der Tätigkeit

■ Vertretung der Position der Ärzte-
schaft in gesundheits- und sozialpoli-
tischen Diskussionen gegenüber der 
Öffentlichkeit

■ Herbeiführung möglichst einheitli-
cher Regelungen der ärztlichen Be-
rufspflichten (Beschluss einer (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung)

■ Förderung der ärztlichen Fortbildung 
(z. B. durch Fortbildungskongresse)

■ Wahrung der beruflichen Belange der 
Ärzteschaft in Angelegenheiten, die 
über die Zuständigkeit eines Landes 
hinaus gehen (z. B. Bundesgesetzge-
bung)

Rechtsform eines nicht eingetragenen 
Vereins. Sie ist keine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Die Ärztekammern 
finanzieren die Bundesärztekammer 
durch die Beiträge ihrer Pflichtmitglie-
der. Die einzelne Ärztin / der einzelne 
Arzt gehört der Bundesärztekammer 
nur mittelbar als Mitglied  seiner Ärzte-
kammer an. Organe der Bundesärzte-
kammer sind die Hauptversammlung 
(Deutscher Ärztetag) und der Vorstand 
(siehe Abbildung 2). Der Vorstand der 
Bundesärztekammer wird aus dem Prä-
sidenten der einzelnen Ärztekammern 
sowie dem Präsidenten, den zwei Vize-
präsidenten und drei Beisitzern der 
Bundesärztekammer gebildet. 
Er wird von über 1000 ehrenamtlichen 
Mitgliedern in über 50 Ausschüssen, 
Ständigen Konferenzen und Arbeits-
gruppen unterstützt und beraten.

1.1.2.1  Deutscher Ärztetag

Der Hauptversammlung, das heißt dem 
Deutschen Ärztetag, gehören 250 Dele-
gierte an. Der Deutsche Ärztetag tritt in 
der Regel einmal im Jahr zusammen. Bei 
gesundheitspolitisch brisanten Thema 
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Abbildung 2
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■ Herstellung von Beziehungen zur 
ärztlichen Wissenschaft und zu ärzt-
lichen Vereinen im Ausland

■ Beschluss von Richtlinien zur Quali-
tätssicherung

■ Pflege des Zusammengehörigkeitsge-
fühls der Ärzte und ihrer Organisati-
onen 

■ Durchführung des Deutschen Ärzte-
tages mindestens einmal pro Jahr

Insbesondere bei Normgebungsver-
fahren, wie bei der Verfassung der 
(Muster-)Berufsordnung oder der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung be-
steht ein bundesweiter Koordinierungs-
bedarf für die Prozesse der Entschei-
dungsvorbereitung in den Gremien der 
Bundesärztekammer, für die Willens-
bildung auf dem Deutschen Ärztetag 
und für die Umsetzung der Beschlüsse 
in die Kammern. Diese Koordination 
ist Voraussetzung dafür, dass die ge-
samte Ärzteschaft als funktionierende 
Selbstverwaltung ihre gesellschaftliche 
Verantwortung nach außen geschlossen 
darstellen kann.

1.1.3  Die Kassenärztlichen 
 Vereinigungen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
als Vertragspartner der Krankenkassen 
wurden als genossenschaftlicher Zu-
sammenschluss der Kassenärzte ge-
gründet. Ihre Errichtung führte zur 
Ablösung des Einzelvertragssystems 
zwischen Ärzten und Krankenkassen 
durch ein Kollektivvertragssystem. 
Mitglieder der Kassenärztlichen Ver-
einigungen sind die zugelassenen 
 Vertragsärzte und Psychotherapeuten 
(ordentliche Mitglieder) und die in  
das Vertragsregister eingetragenen 
Nicht-Vertrags / -Vertragspsychothera-
peuten (außerordentliche Mitglieder). 
Die 17 Kassenärztlichen Vereinigun- 
gen bestehen in der Rechtsform einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
unter der Rechtsaufsicht des Staates  
(§ 77 SGB V). Die rechtlichen Rah- 
menbedingungen werden durch das 
Sozialgesetzbuch V (SGB V) fest- 
gelegt.

Ärztestatistik vom 31.12.2009

Ärzte insgesamt: 429.926

Abbildung 3
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Die Kassenärztliche Vereinigung ist die 
Selbstverwaltung der an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnehmenden 
Ärzte und Psychotherapeuten. Ihre Or-
gane sind der hauptamtliche Vorstand 
und die Vertreterversammlung. Die 
durch gesetzliche Regelungen bestimm-
ten Aufgaben einer Kassenärztlichen 
Vereinigung sind:
■ Sicherstellungsauftrag, d. h. Ver-

pflichtung zur Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung in dem in 
§ 73 Abs. 2 SGB V bezeichneten Um-
fang

■ Interessensvertretung, d. h. Wahrung 
der Rechte der Vertragsärzte

■ Gewährleistungspflicht, d. h. Ge-
währleistung einer ordnungsgemäßen 
Durchführung der vertragsärztlichen 
Tätigkeit gegenüber den Krankenkas-
sen

■ Vertragshoheit, d. h. Zuständigkeit 
zum Abschluss von Verträgen mit 
den Verbänden der Krankenkassen 
zur Gestaltung der vertragsärztlichen 
Versorgung

■ Führung des Arztregisters
■ Zulassung zur kassenärztlichen Ver-

sorgung zusammen mit den Kran-
kenkassen

■ Bedarfsplanung und Niederlassungs-
beratung

■ Zulassung zur Belegarzttätigkeit
■ Organisation des ambulanten Not-

falldienstes
■ Organisation von Krankheits- und 

Urlaubsvertretung

■ Aufsicht und Wirtschaftlichkeitsprü-
fung

■ Fortbildung und Qualitätssicherung

1.1.4  Die Kassenärztliche 
 Bundesvereinigung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
ist eine „Körperschaft der Körperschaf-
ten“, die Dachorganisation der 17 Kas-
senärztlichen Vereinigungen. Ihre Or-
gane sind der im Jahr 2004 neu 
eingerichtete zweiköpfige hauptamtliche 
Vorstand und die Vertreterversamm-
lung. Die wichtigsten Aufgaben der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung sind:

■ die Interessensvertretung der Ver-
tragsärzte / -Psychotherapeuten auf 
Bundesebene

■ der Abschluss der Bundesmantelver-
träge sowie weiterer Verträge und 
Vereinbarungen mit Wirkung auf alle 
an der vertragsärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Ärzte

■ Leistungsevaluation
■ Verbesserung der Versorgungsquali-

tät und -strukturen
■ die Mitwirkung im Gemeinsamen 

Bundesausschusses gem. § 91 Abs. 5 
SGB V und im Bundesschiedsamt

■ die Durchführung des Fremdkassen-
ausgleichs

1.2  Die freien Zusammenschlüsse 
von Ärztinnen und Ärzten

Die freien Zusammenschlüsse von Ärz-
tinnen und Ärzten untergliedern sich in:

■ freie gebietsunabhängige Verbände
■ gebietsabhängige Berufsverbände

Diese Verbände haben in etwa „Partei“-
Funktion bei Wahlen in den Kammern 
und der Kassenärztlichen Vereinigung. 
Es ist einfacher und von der Struktur 
her wirkungsvoller, über diese Verbände 
berufspolitisch auch in den Kammern 
oder Kassenärztlichen Vereinigungen 
tätig zu werden, da mit einem ärztlichen 
Verband im Hintergrund berufspoliti-
sche Vorstellungen und Entscheidungen 
besser durchsetzbar sind.
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essensvertretung für bestimmte medi-
zinische Fachrichtungen (Berufsver-
bände). Berufsverbände existieren für 
jede Gebietsbezeichnung. Gebietsab-
hängige Berufsverbände sind beispiels-
weise: 

■ Verband Deutscher Betriebs- und 
Werksärzte e. V. (VDBW)

■ Berufsverband der Allgemeinen 
Ärzte Deutschlands – Hausärztever-
band e. V. (BDA)

■ Berufsverband Deutscher Internisten 
e. V. (BDI)

1.3  Die Wissenschaftlichen Medi
zinischen Fachgesellschaften

Neben den berufspolitisch ausgerichte-
ten Verbänden gibt es eine Vielzahl Wis-
senschaftlicher Medizinischer Fachge-
sellschaften. Sie dienen ausschließlich 
der Pflege der Wissenschaft. Sie sind so-
wohl für die inhaltliche Festlegung von 
medizinischen Standards, als auch für 
die Forschung und Entwicklung neuer 
Methoden von großer Bedeutung. Der 
Zusammenschluss dieser Wissenschaft-
lichen Medizinischen Fachgesellschaf-
ten stellt die Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) dar. Die 
Expertinnen und Experten der AWMF 
beraten auf Bundesebene in vielerlei 
Hinsicht auch die Bundesärztekammer 
und machen Vorschläge, zum Beispiel 
zur Erarbeitung der Diagnosis-Related-
Groups, (dem Vergütungssystem für 
stationäre Krankenhausbehandlungen), 
Leitlinien, Qualitätsstandards, etc. Wis-
senschaftliche Medizinische Fachgesell-
schaften sind zum Beispiel die:

■ Deutsche Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin e. V. 
(DGAUM)

■ Deutsche Gesellschaft für Allgemein-
medizin und Familienmedizin e. V. 
(DEGAM)

■ Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe e. V. (DGGG)

■ Deutsche Gesellschaft für Arbeits-
medizin und Umweltmedizin e. V. 
(DGAUM)

2.  Ergebnisse ehrenamtlicher  
Tätigkeit von Ärztinnen und 
 Ärzten

Beispielhaft soll die Gremienarbeit des 
Ausschusses und der Ständigen Kon-
ferenz „Arbeitsmedizin“ der Bundes-
ärztekammer dargestellt werden. Auf-
gaben des Ausschusses und der 
Ständigen Konferenz „Arbeitsmedizin“ 
ist die Koordinierung der Aktivitäten 
der Ärztekammern auf diesem Gebiet. 
Die Bundesärztekammer fördert die 
Weiterentwicklung der Arbeitsmedi-
zin / Betriebsmedizin auf vielen Ebenen 
der Berufspolitik. Dr. Udo Wolter, 
 Präsident der Ärztekammer Branden-
burg und Mitglied des Vorstandens  
ist Vorsitzender des Ausschusses und 
der Ständigen Konferenz „Arbeits-
medizin“ der  Bundesärztekammer  
der Wahlperiode 2007 / 2011. Für die 
Geschäftsführung ist Dr. H. J. Maas 
und Frau Dr. med. A. Schoeller zu-
ständig.
Die Arbeitsmedizin-Gremien haben 
wesentlich an der Weiterentwicklung 
der (Muster-)Weiterbildungsordnung, 
an der Erarbeitung des (Muster-)Kurs-
buches Arbeitsmedizin / Betriebsmedi-
zin mitgewirkt, sind an Gremien des 
BMAS beteiligt und haben 2009 ein 
Symposium mit dem Aktionsbündnis 
für seelische Gesundheit veranstaltet 
zum Thema „Psychisch kranke Men-
schen in der Arbeitswelt“.
Diese Arbeitsergebnisse der Arbeitsme-
dizin-Gremien sollten ein Ansporn 
sein, in der Selbstverwaltung aktiv zu 
werden und dafür zu sorgen, dass die 
beruflichen Interessen von Arbeitsme-
dizinern / Betriebsärzten ein noch stär-
keres Gewicht als bisher erhalten. Dar-
über hinaus sind spezifische Impulse 
sinnvoll und nötig, um gezielte Verbes-
serungen zu erreichen. Vorrangiges Ziel 
muss es sein, dass zukünftig mehr 
 Arbeitsmediziner / Betriebsärzte ihre 
Sachkompetenz und ihre eigene Sicht 
der Probleme in die Gremienarbeit der 
ärztlichen Organisationen einbringen 
können. Sie haben die Chance, die 
 Arbeitsmedizin von heute und von 
morgen zu gestalten. ■

1.2.1  Die freien und gebiets
unabhängigen ärztlichen 
Verbände

Die freien ärztlichen Verbände vertre-
ten die Interessen ihrer Mitglieder un-
abhängig von ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten medizinischen Fach-
gruppe. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 
Diese Verbände verfolgen vorwiegend 
berufspolitische Interessen und sind 
eher praxisorientiert. Freie ärztliche 
Verbände in der Bundesrepublik 
Deutschland sind zum Beispiel der:

■ Marburger Bund – Verband der ange-
stellten und beamteten Ärztinnen 
und Ärzte Deutschlands e. V. (MB)

■ Hartmann Bund – Verband der Ärzte 
Deutschlands e. V.

■ NAV Virchow-Bund – Verband der 
niedergelassenen Ärzte Deutschlands 
e. V.

■ Deutsche Ärztinnenbund e. V. 

Um beispielsweise in Berufsverbänden, 
wie dem Marburger Bund tätig zu wer-
den, nehmen Studentinnen/Assistenz-
ärztinnen oft über das Internet mit dem 
Marburger Bund Kontakt auf. Wenn sie 
passiv teilhaben möchten, können sie 
sich jeweils durch Zusendung von Infor-
mationsmaterialien auf den aktuellen 
Stand der Diskussion bringen. Wenn sie 
sich jedoch aktiv an der Verbandsarbeit 
beteiligen möchten, können sie sich in-
formieren, ob an ihrem Studien- oder 
Wohnort eine Landesgruppe des Mar-
burger Bundes existiert. Dort können 
Sie an Vorträgen teilnehmen, Fortbil-
dungen besuchen oder diese später 
selbst diese organisieren. Darüber hin-
aus können sie an Intensivseminaren für 
Karrieretraining und -coaching teilneh-
men. Auch andere Verbände können so 
oder im Rahmen von Kongressen und 
Seminaren kontaktiert werden.

1.2.2  Die gebietsabhängigen 
 Berufsverbände

Neben den freien ärztlichen Verbänden 
gibt es eine große Anzahl von ärztlichen 
Verbänden mit berufspolitischer Inter-

Praxis




